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Die neuen franzisischen Vorschriften fiir den
Sechiedsrichterdienst.

Schiedsrichter sind fiir den derzeitigen Manover-
betrieb eine unerlifiliche Einrichtung. Sie sollen
die im Frieden fehlenden Eindriicke und Einfliisse
des Krieges nach Moglichkeit ersetzen. Zweck-
entsprechende Organisation des Schiedsrichter-
dienstes, richtige Auswah! der Schiedsrichter und
verniinftige Anwendung der fiir diesen Dienst be-
stehenden Vorschriften oder Gesichtspunkte konnen
auch mittelmidfBig angelegte Uebungen und Manéver
der Kriegswirklichkeit niher bringen und zu ge-
lungenen und lehrreichen machen. Schematische
Gestaltung der Schiedsrichterei, engherzige Auf-
fassung der Schiedsrichterpflichten und rein
arithmetische Entscheidungen werden selbst bei
bester Manoveranlage dieunwahrscheinlichsten Lagen
schaffen und den Nutzen der Uebungen auf ein
Minimum zuriickfiithren. ZweckmaéBige Vorschriften
fiir den Schiedsrichterdienst sind daher eine hochst
wichtige und bedeutungsvolle Sache. Nun hat die
franzosische Armee in den letzten Tagen durch
cinen ErlaB des Kriegsministers eine neue In-
struktion fiir den Dienst der Schiedsrichter bei
den Manévern erhalten, die bei den diesjihrigen
Herbstiibungen, namentlich bei den groBen Armee-
manovern bereits zur Anwendung zu kommen hat.
Diese Bestimmungen zeichnen sich gegeniiber den
fritheren, namentlich aber auch gegeniiber der bei
uns sehr oft ausgeiibten Praxis, aus durch den
groBen Zug ihrer Gesichtspunkte, die wirklich
freie Auffassung fiir die Ausiibung der schieds-
richterlichen Titigkeit und den hiefiir gegebenen
Spielraum, so dal} es sich wohl verlohnt auf die-
selben niher einzutreten und sich mit ithnen bekannt
zu machen.

Die iibrigens sehr kurz gehaltene Instruktion
zerfillt in sechs Abschnitte. Der erste behandelt
Zweck und Aufgabe des Schiedsrichterdienstes, der
zweite seine allgemeine Organisation, der dritte
enthdlt Bestimmungen iiber das Schiedsrichter-
personal, der vierte ordnet den Dienstbetrieb und
seine Einrichtung, der fiinfte bespricht die Ent-
scheidungen und ihre Grundlagen und der sechste
erdrtert die den Schiedsrichtern zur Geltend-
machung ihrer Entscheidungen zur Verfiigung

stehenden Mittel. Dabei begniigt sich die Vor-
schrift nicht mit bloBen Nennungen und Auf-
zdhlungen, sondern sie gibt die nétigen Anleitungen
fiir den Gebrauch dieser Mittel und erldutert die
Zweckmifligkeit der moglichen Entscheidungen.

Der Schiedsrichterdienst ist bei allen Uebungen
auf Gegenseitigkeit ein unentbehrliches Hilfsmittel
der Manoverleitung, er gewihrleistet folgerichtige
Entwicklung der Operationen und hilt dieselben
innerhalb der im Frieden moglichen Kriegswahr-
scheinlichkeit. Er steuert der bei den Mandvern
ithlichen MiBachtung des gegnerischen Feuers,
dem zu raschen Verlauf und der Anwendung von
Formationen, die der Wirklichkeit nicht ent-
sprechen. Dadurch bewahrt er Fithrer und Truppe
vor falschen Auffassungen und verhindert, daB
die an sich richtigen Anordnungen und Kombi-
nationen der obersten Fiihrung einem Durch-
einander zum Opfer fallen.

ZweckmiBiger Schiedsrichterdienst zwingt zur
Achtung des gegnerischen Feuers und zur Ver-
wendung der verfiigbaren Mittel wie im Ernst-
falle.  Durch seine im Sinne der allgemeinen
Manoverentwicklung getroffenen Entscheidungen
werden die Ergebnisse der Teilgefechte gewiirdigt
und sichergestellt.

Das Schiedsrichteramt erfordert Erfahrung und
Eignung. MiBlbrduchliche und ungeschickte Aus-
iibung desselben schiadigt den guten Geist der
Truppe und nimmt ihr alle Angriffslust. Darum
miissen sich die Schiedsrichter strenge an die ge-
gebenen Vorschriften halten.

Der gesamte Schiedsrichterdienst ist unmittelbar
dem Uebungsleitenden unterstellt, der zugleich Chef
der Schiedsrichter ist. Zur Entgegennahme, Sich-
tung und Zusammenstellung aller durch den Schieds-
richterdienst getroffenen Entscheidungen und iiber-
mittelten Meldungen kann der Uebungsleitende
einen besonderen Offizier oder einen Teil seines
Stabes bezeichnen. Die Schiedsrichter selbst werden
unter einem Gruppenchef gruppenweise vereinigt.
Ist die groBte Uebungspartei nicht starker als
eine Division und ist nur eine Schiedsrichter-
gruppe gebildet worden, so ist der Uebungsleitende
gleichzeitig Gruppenchef. Bei den Armeemandvern
werden immer verschiedene Schiedsrichtergruppen
aufgestellt und der Uebungsleitende erldit iiber
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Organisation und Dienstbetrieb eine besondere In-
struktion.

Alle Schiedsrichterentscheidungen sind bindend
und gleich zu achten wie Befehle der Uebungs-
leitung. Jeder Truppentihrer, gleichgiiltig welchen
Grad und Rang er bekleidet, hat sich unmittelbar
an dieselben zu halten und demgemafl zu handeln.

Das Personal des Schiedsgerichtes besteht aus
Schiedsrichteru, den Schiedsrichtern zugeteilten
Offizieren ucd Meldungsiibermittlern.

Als Schiedsrichter konnen Generale und hohere
Offiziere bezeichnet werden. Bei der Bildung
mehrerer Gruppen steht grundsitzlich jede unter

einem General. Da ein  tadelloser Dienstbetrieh
nicht nur von der Geschiiftigkeit und den tak-

tischen Kenntnissen der Schiedsrichter abhédngen,

sondern vor allem von ihrem Urteilsvermogen,
threm C(harakter und ihrem 'Takt, so miissen sie

sehr sorgfiltig aus denjenigen Offizieren ausge-
wihlt werden, die hiefiir durch thre Dienstleistungen
am besten geeignet erscheinen.  Auch ist soviel
als moglich darauf zu achten, dall sie nicht den-
jenigen Einheiten und Truppen angehiren, deren
Uebungen ste zu folgen haben.

Bei Uebungen von Division gegen Division
rechnet man auf jedes Infanterie- und Kavallerie-
regiment und jede Divisionsartillerie einen Schieds-

richter. Bei kleineren Uebungen kann man auch
schwicheren Kinheiten je einen Schiedsrichter
zuteilen.  Doch hiingt alles von deren KEignung

ab und cs ist bhesser ihre Zahl einzuschrinken,
als  ungeeignete Persinlichkeiten zu verwenden.

Als zugeteiite Offiziere werden den Stiben oder
den verschiedenen Truppengaltungen entnommene
Kommandanten oder Subalternoffiziere verwendet.
Sie miissen gute Reiter und flott beritten sein.
Ihre, jedem Schiedsrichter zuzuteilende Zahl kann
nicht genau bestimmt werden. Sie hingt ab vomn
Gelinde und den zu erfiillenden Auftrigen. Da der
Schiedsrichterdienst umso wirksamer ist. je besser
und je rascher dieselben iiber alles unterrichtet
sind, so tut man gut, mit der Zahl der zugeteilten
Offiziere nicht zu geizen. Zum Uebermitteln der
Meldungen werden Berittene, Radfahrer und Motor-
radfahrer verwendet.

Schiedsrichter, zugeteilte Offiziere und Meldungs-
tibermittler tragen als Abzeichen ein hreites Band
am linken Arm; je nach Moglichkeit wird jedem
Schiedsrichter ein Reiter mit weiller IFlagge zu-
gewiesen. Der Uebungsleiter bestimmt in seiner
Eigenschaft als Schiedsrichterchef Art und Weise
des Dienstbetriebs und der Schiedsrichterverteilung.
Sind mehiere Gruppen gebildet worden, so kann
jede einer bedeutenderen Einheit zugewiesen werden
mit dem Auftrage, das Verhalten dieser Einheit
und der ihr unmittelbar gegeniiberstehenden zu
iberwachen. Oder man kann jeder Gruppe einen
bestimmten Geliindeabschnitt zuteilen. Die Aus-
wahl des einen oder andern Verfahrens je nach
dem Fortschreiten der Manover ist eben Sache
der Uebungsleitung.

Der Gruppenchef hat nach den ihm zur Ver-
fligung stehenden personellen Mitteln den Schieds-
richterdienst fiir die Einzelheiten des Kampfes
einzurichten, unter Wahrung seiner Uebersicht
tiber das Ganze, sei es fiir beide Partelien, wenn
er zugleich Uebungsleiter ist, sei es iiber die der
Gruppe zugewiesenen Einheiten oder den ihr zu-
geteilten Abschnitt. Die Uebungsleitung sorgt fir

richtige Orientierung der Gruppenchefs iiber die
Ausgangslage beider Parteien, allfédllige Aende-
rungen und wichtige Vorkommnisse. Sieist gleicher-
weise besorgt, daB ihnen die tiglichen Befehle
fiir die unterstellten Einheiten zugehen. Befehle
dieser Einheiten, die nicht an die Uebungsleitung
gehen, haben die Gruppenchefs von sich aus einzu-
fordern. Die Gruppenchefs verteilen innerhalb
ihres Schiedsrichtergebietes die ihnen unterstellten
Schiedsrichter auf die hauptsichlichsten Einheiten
und Detachemente, weisen ihnen die zugeteilten
Offiziere und Meldungsiibermittler zu, erteilen
jedem seine bestimmte Aufgabe und geben ihnen
iiber alles, was die beiden Parteien betrifft, den
niotigen AufschluBl.  Sie bestimmen auch eine
Stelle, wo Meldungen gesammelt und Auskiinfte
erfragt werden kiénnen. Sie sammeln die ihnen
sofort ibermittelten schiedsrichterlichen Kinzel-
entscheidungen und bringen sie nach dem Verlaufe
der Gefechtshandlungen in Uebereinstimmung,
halten sich durch das Mittel ihrer zugeteilten
Offiziere auf dem Laufenden iiber die Entschlisse
der Parteifithrer und setzen sich mit den Nachbar-
gruppen in Verbindung. Sie regeln die Titigkeit
der ihnen unterstellten Schiedsrichter, entsprechend
dem Verlauf der Manover und treffen die durch
die Ereignisse bedingten Gesamtentscheidungen.

Die Schiedsrichter haben vor allem darauf zu
achten, dall sie durch ihre Titigkeit weder die
Fithrung stéren noch die Truppenbewegungen
hemmen. So ist namentlich ein allzuhdufiges
Fragen der Fiihrer nach Befehl und Absicht zu
vermelden ; itherhaupt ist alles zu unterlassen, was
EntschluBl und Verantwortlichkeit beeintrdchtigen
kann. Sic lassen den Gefechtshandlungen alle
Entwicklungsfreiheit. Krachten sie ein Eingreifen
fiir nitig. so teilen sie der betreffenden Einheit
die Lage mit, 1n der sie sich befindet, und setzen
sie auf diese Art in die Moglichkeit, ihre eigenen
MaBnahmen zu treffen. Schiedsspriiche sind nur
dann zu fillen, wenn die Umstédnde solche fordern;
sie haben sich auf Tatsachen und nicht auf blofle
Absichten zu stiitzen. Die Schiedsrichter samt
den zugeteilten Offizieren sind je nach Bediirfnis
auf die Einheiten der verschiedenen Waffen beider
Parteien zu verteilen oder sie haben den Gefechts-
handlungen innerhalb eines bestimmten Abschnittes
zu folgen. Sie miissen ihre besondere Aufgabe genau
kennen, iiber die Parteibefehle und alles nitige
orientiert sein und wissen, wo sich die Sammelstelle
fur Meldungen und Auskunftserteilung befindet.
Sie miissen hei den ersten ZusammenstoBen gegen-
wirtig und iber die Mdoglichkeit artilleristischen
Eingreifens unterrichtet sein. Dabei sind sie an
keinen Platz gebunden, sondern haben sich dort
aufzustellen, wo sie ihre Anwesenheit am niitz-
lichsten erachten, und von wo aus sie rechtzeitig
auf die interessantesten Punkte ihres Wirkungs-
gebietes gelangen kionnen. Bel Anwesenheit mehrerer
Schiedsrichter an derselben Stelle hat in Abwesen-
heit des Uebungsleiters oder des Gruppenchefs der
Aelteste das Entscheidungsrecht. Die Schieds-
richter werden wihrend des Uebungsverlaufes durch
Vermittlung des Gruppenchefs iiber alle Verdnde-
rungen der allgemeinen Lage unterrichtet. Sie
melden ihre Schiedsspriiche wichtigerer Natur,
sowie Aufklirungen von Seiten anderer Schieds-
richter an die Sammelstelle. Am Schlusse jeden
Mandvertages 1st dem Gruppenchef eine kurze
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Uebersicht iiber die Lage der Einheit, der man
zugeteilt ist, und allfdllig {iber diejenige der
gegeniiberstehenden gegnerischen Teile einzureichen.

Die zugeteilten Offiziere sind zur Aufkldrung
der Schiedsrichter bestimmt; sie fadllen selbst
keine Schiedsspriiche. Sie sind hauptsidchlich zu
verwenden zur Verfolgung von Einzelnhandlungen,
die der Schiedsrichter nicht selbst sehen kann,
zur Einholung von artilleristischen Angaben fiir
die Bewertung der Feuerwirkung, zur Verbindung
mit den Nachbarschiedsrichtern, der Manover-
leitung oder dem Gruppenchef. Einige konnen
auch stindig den Parteifithrern oder besonders
wichtigen Abteilungen zugeteilt werden, um den
Gruppenchef auf nichstem Wege iiber die ge-
gebenen Befehle und getroffenen MaBnahmen zu
unterrichten.

Die Befehls- und Meldungsiibermittler sind
gruppenweise vereinigt. Der Gruppenchef verteilt
sie tidglich auf die verschiedenen Schiedsrichter,
je nach den Auftrigen derselben. Ausnahmsweise
konnen einem Schiedsrichter, der weit abseits
seiner Gruppe zu amten hat, die notigen Ver-
bindungsmittel unmittelbar von der Uebungsleitung
gestellt werden.

Die Titigkeit der Schiedsrichter griindet sich
auf Tatsachen, die sie nach dem Einflu zu be-
werten haben, den sie in Wirklichkeit haben
wiirden. Niemals diirfen sie sich in die Abfassung
oder Auslegung von Befehlen einlassen. Die
Kenntnis dieser letzteren ermdéglicht ihnen nur
ein besseres Verstindnis der Lage, damit sie recht-
zeitig an jenen Orten sein kidnnen, von denen aus
die Ereignisse am besten zu iibersehen und zu be-
urteilen sind.

Die Gefechtstitigkeit zeitigt moralische und
materielle Folgen. Die ersteren sind zu eigen-
artig., als daBl sie sich schiedsrichterlich genau
ermessen lassen, auBerordentliche Fille, wie Ueber-
raschungen usw., ausgenommen, bei denen die
Wirkung ohne weiteres in die Erscheinung tritt.
VerhiltnisméfBiig viel leichter sind die materiellen
Ergébnisse einzuschitzen. Sie dienen daher in
der Regel den Schiedsspriichen als Grundlage und
sind entweder Folgen der Feuerwirkung oder der
Angriffe mit der blanken Waffe.

Die Feuerwirkung von Infanterie, Maschinen-
gewehren wie die der Artillerie wechselt mit den
Bedingungen, unter denen das Feuer ausgefiihrt
werden kann. Sie nimmt stark ab, wenn die
Schiitzen oder Batterien ebenfalls dem gegnerischen
Feuer ausgesetzt sind. Kein Schiedsrichter kann
alle diese Bedingungen erwigen. Bei der Artillerie
hingt das wirkliche Ergebnis zudem vor allem
vom Einschieen ab, das nur bei den Schiel3-
ibungen beurteilt werden kann. Bei der In-
fanterie liegt die Feuerleitung in den Hinden
der Zugfiihrer, an deren schiedsrichterliche Ueber-
wachung bei einem Manover von einigem gréfleren
Umfange auch nicht zu denken ist. Folgerichtig
kann daher die Feuereinschitzung der Schieds-
richter nur auf die Verwendbarkeit der For-
mationen, die Verteilung der Einheiten, die mehr
oder weniger geschickte Gelindebeniitzung beim
Besetzen oder Wechseln von Stellungen und die
gegenseitige Waffenunterstiitzung gegriindet sein.
Hiefiir gibt nun die Vorschrift eine Reihe von
Anhaltspunkten, an die aber die Schiedsrichter

nicht gebunden sind, sondern deren EntschluB-
freiheit dabei ausdriicklich hervorgehoben wird.
Infanteriefeuer gibt gegen dichte Formationen bis
zur dullersten Visiergrenze ansehnliche Ergebnisse,
dasselbe wird auf mittleren Entfernungen bald
vernichtend, besonders wenn Maschinengewehr-
feuer dazu kommt. Bei Entfernungen unter 1000 m
erleidet jede Truppengattung, die sich in ge-
schlossener Formation zeigt, von in Stellung be-

findlicher Infanterie in  wenig Augenblicken
betrichtliche Verluste. Ebenso sind stchende
Schiitzen mit regelmiiligen Zwischenriiumen sehr

verwundbar. (rundsiitzlich vermag Infanterie in
Stellung, bei gilinstigem Schufifelde und ohne
artilleristische Gegenwirkung, mit ihren eigenen
Mitteln — Gewehren und Maschinengewehren
den unmittelbaren Angriff selbst betriachtlich iiber-
legener Krifte fiir lange Zeit aufzuhalten. Gegen
Artillerie wird Infanteriefeuer auf grofle und
mittlere Entfernungen nur dann gefihrlich, wenn
die Geschiitze flankierend oder von riickwiirts he-
schossen werden konnen. Kavallerie mull offene,
dem Infanteriefeuer ausgesetzte Riume in zer-
streuter Formation und in raschester (iangart
durcheilen. Auf mittleren und kurzen Entfern-
ungen erleiden auch kleine Abteilungen, die sich
gesammelt zeigen, sehr starke Verluste.

Das Maschinengewehrfeuer ist in seiner Wirkung
wesentiich vom genauen Einschielen abhingig.
Auf mittleren Entfernungen ist unter diesen Be-
dingungen das Maschinengewehrfeuer dem Gewehr-
feuer iiberlegen; ist die Richtung aber mangelhaft,
so ist sein Ergebnis fast null.

Die Wirkung des Artilleriefeuers wechselt mit
den Einschielbedingungen und der Sichtbarkeit
der Ziele. Sie reicht im allgemeinen aus auf
4000 oder 5000 m gegen ungedeckte Truppen in
dichten oder allzu regelmiiligen Formationen. Sie
vermindert sich in starkem Malle, sobald sich die
Ziele zum Durchschreiten deckungsloser Rdume in
kleine, unregelmiaBlig {iiber das Gelinde zerstreute
Gruppen zerlegen. Gegen gedeckte oder liegende
Schiitzen ist die materielle Wirkung ungewifi, doch
hindert sie diesclben merklich an einem wirksamen
Feuer. Im Uebrigen ist die Artilleriewirkung
noch von einer ganzen Reihe anderer Elemente,
wie Auswahl der Stellung, Anzahl der verwendeten
Batterien, Feueriiberraschung, Gelinde- und Ziel-
verteilung und vorgiingiges Einrichten hiegegen,
abhingig, auf die die Schiedsrichter bei ihren
Entscheidungen moglichst Riicksicht nehmen miissen.
In gewissen Fillen ist auch der vorangegangene
Munitionsverbrauch und ‘die Schwierigkeit seines
Ersatzes fiir die Erfolgsbeurteilung in Frage zu
ziehen. Auch ist die Gefechtstitigkeit der Ar-
tillerie nicht allein nach der mutmaBllichen Wirkung
auf die ihrem Feuer ausgesetzten Truppen zu be-
messen, sondern noch unter dem Gesichtspunkte,
wie von ihr die Infanterie, mit der sie zusammen-
zuarbeiten hatte, unterstiitzt worden ist. Die
Schiedsrichter miissen daher immer iiber die
Tatigkeit der Artillerie bei den in Frage kommenden
Parteien auf dem Laufenden sein.

Der Infanterieanlauf bedarf ldngerer Vor-
bereitung durch auf die zum Angriff ausgewihlten
Stellen konzentriertes Infanterie- und Artillerie-
feuer. Der Schiedsrichter mufl bei seiner Ent-
scheidung den Grad der Angriffsvorbereitung in
Beriicksichtigung ziehen, darf aber erst nach der
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Ausfithrung eingreifen. Es ist namentlich fest-
zustellen, ob der Gegner auf der ganzen Front
durch wohlunterhaltenes Feuer niedergekimpft
wird, ob der Anlauf {ber ausreichende Krifte,
besonders den Hauptangriffspunkten gegeniiber
verfiigt, ob gegen diese Punkte das Zusammen-
wirken sidmtlicher zur Verfiigung stehenden Ma-
schinengewehre und Batterien gesichert ist.

Sind die Truppen einmal zum Angriff angesetzt,
so beruhen die Erfolgsbedingungen vor allem auf
dem bis zum letzten Augenblicke andauernden
Feuer der Artillerie, der Maschinengewehre und
giinstig aufgestellten Infanterieteile, im iiber-
greifenden oder umfassenden Ansetzen des Anlaufes,
in der Gunst der Deckungs- und Annidherungs-
verhiltnisse des (feldndes.

Als hauptsichlichste Beurteilungselemente fiir
die dem Angriff entgegenstehenden Hindernisse
kommen in Betracht die Art und Weise, wie der
Gegner seine Stellung besetzt hat, die Stirke
seines Feuers, das Eingreifen seiner Reserven.

Da cine ausreichende Darstellung der wihrend
eines Anlaufes crlittenen Verluste unmdoglich ist,
so gelangt der Angreifer mit viel dichteren For-
mationen vor die gegnerische Stellung, als dies in
Wirklichkeit moglich wére. Der Schiedsrichter
mufl daher auch diese den Friedensmaniévern an-
haftende Eigentiimlichkeit bei seinen Schieds-
spriichen in Beriicksichtigung ziehen.

Bei Kavallerieangriffen kommt als im Mandver
am einfachsten zu beurteilendes Erfolgsmoment
die Ueberraschung in Betrachi. Sie kann beruhen
auf geschickter Geldndeausniitzung, auf der An-
griffsrichtung oder auf der Raschheit des Anrittes,
so dall der Gegner in einer Formation betroffen
wird, die ihm keinen Gebrauch sciner Krifte ge-
stattet. Bei Angriffen gegen vom Kampfe noch
unerschiitterte Infanterie, gegen Batterien oder
Maschinengewehre in Feuerstellung kann allein
die Ueberraschung fiir den Erfolg entscheiden.
Fir Angriffe von Kavallerie gegen Kavallerie
sind von den Schiedsrichtern zu beriicksichtigen
das Verhiltnis der frontal wund flankierend
wirkenden Krifte, ihr Zusammenwirken und die
Geschlossenheit der Schwadronen. Feuerunter-
stiitzung gibt dabei wesentliche Vorteile.

Zur Geltendmachung ihrer Schiedsspriiche stehen
den Schiedsrichtern folgende Mittel zur Verfiigung:
Die vorgingige Benachrichtigung, die Verlust-
darstellung, das voriibergehende Anhalten und das
Zuriickweisen.

Sehr oft weili eine Abteilung nicht, dal} sie sich
im gegnerischen Feuer® befindet, jedenfalls kann
sie in fast den meisten Fillen dessen Wirkung
nicht bewerten. Es gehort daher zu den Auf-
gaben der Schiedsrichter, den Fithrer iiber seine
Lage zu benachrichtigen und ihm die zu einem
Entschlusse nitigen Aufkldrungen zu geben.

Die vorgidngige Benachrichtigung wird als das
eigentliche und beste Mittel hezeichnet, das dem
Schiedsrichter zur Erfiillung seiner Aufgaben zu
Gebote steht. Iine vorgingige Benachrichtigung,
die der Initiative des Fiihrers Rechnung trigt,
wird in der Regel geniigen, um allzu grobe Un-
wahrscheinlichkeiten zu verhiiten. Sie ist daher
von den Schiedsrichtern vorzugsweise anzuwenden.

Der Schiedsrichter soll auch nicht zaudern, alle
Generalstabsoffiziere, Offiziere, einzelne Soldaten
oder kleine Gruppen, die sich in einer der Wahr-

scheinlichkeit widersprechenden Weise im Feuer
herumtreiben, aulBer Gefecht zu setzen. Ebenso

kann er bestimmte Bestinde eines Truppenteils
auBler Gefecht erkldren, so dafl auf diese Weise
das MaB der erlittenen Verluste dargestellt wird.
Die Truppeneinheiten werden dadurch gezwungen,
sich besser den Erfordernissen des Kampfes anzu-
passen, die TFiihrer auf die Verwendung der Re-
serven bedacht zu sein. Dies kann dadurch ge-
schehen, dafl man durch Befehl ganze Gruppen,

Zige, Kompagnien, Schwadronen, Geschiitze,
Batterien auller (lefecht gesetzt erkliart. Der

Schiedsrichter begniigt sich dabei mit der Angabe
des Verlustverhiiltnisses, die Bezeichnung der ein-
zelnen Teile geschieht durch den Detreffenden
Truppenkommandanten. Dieses Aullergefechtsetzen
dauert je nach Schiedsspruch fiir eine bestimmte
Zeit oder fiir den ganzen Manivertag. Wer auller
Gefecht gesetzt ist, bleibt auf seinem Platze und
ruht, Berittene sitzen ab. Sie kinnen in gewohnter
Weise zur Besorgung des Gesundheitsdienstes ver-
wendet werden. Fiir ihre Riickkehr zur Einheit
ist vorzusorgen. Grundsitzlich haben sie sich dem
Gefechtstrain anzuschlieflen, aber ihre Bewegungen
miissen sich hinter den Reserven vollziechen und
diirfen keine Verwirrung anrichten, noch die
Wahrscheinlichkeit des Mandververlaufes storen.

Die Darstellung der Verluste mul} ihrer Unzu-
kommlichkeiten wegen mit Vorsicht angewendet
werden. Sie hat in der Tat zur Folge, daf} eine
Anzah! von Offizieren, Unteroffizieren und Soldaten
um ihre Mandéverausbildung kommen, die schon
schwachen Einheitsbestinde noch mehr geschwicht
werden, durch die Ansammlung von Leuten bei
den Gefechtstrains Unwahrscheinlichkeiten ent-
stehen, die den gegnerischen Erkundungsdienst
tduschen konnen.

Wenn der Schiedsrichter findet, da im gegner-
ischen Feuer nicht weiter oder nur langsam vor-
wirts zu kommen ist, so kann er die Vorwirts-
bewegung bestimmter Truppenteile unterbrechen.
Um riickwiirtige Bewegungen zu verhindern, diirfen
solche Entscheide erst nach Vollendung eines
Sprunges oder einer Kampfhandlung gefillt werden.
Der Schiedsrichter bestimmt das Mindestmall der
Unterbrechungszeit oder ordnet an, dall die Be-
wegung erst nach neuen Gefechtshandlungen, wie
Eintreffen von Verstirkungen, Fortschritten bei den
Nachbartruppen, Unterstiitzung durch die Artillerie
usw. stattfinden darf.

Das voriibergehende Anhalten empfiehlt sich,
wenn die gegenseitigen Truppen durcheinander
gekommen sind; denn in einem solchen Falle ist
es notig, zur weiteren kriegswahrscheinlichen Ent-
wicklung der Handlung die Ordnung wieder her-
zustellen.

Bei Kavalleriezusammenstiofien wird die unauf-
horliche  Erneuerung  wenig  wahrscheinlicher
Kimpfe dadurch vermieden, dall man der einen
Partei einen unstreitigen Vorteil zuspricht unter
gleichzeitiger Annahme, dall fiir den ganzen Tag
oder einen Teil desselben eine der beiden Ka-
vallerien aus eigenen Mitteln keine neue gegner-
ische Attacke annehmen kann.

Von den gegnerischen Batterien beherrschte oder
zu nahe an Feuerlinien der Infanterie stehende
Artillerie kann so lange zur Einstellung des Feuers
und zum Decken ihrer Mannschaften verhalten
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werden, bis verdnderte Umstinde die Wiederauf-
nahme der Gefechtstitigkeit gestatten.

Das Zuriickweisen von Truppenkérpern der einen
oder andern Partei hat Unwahrscheinlichkeiten zur
Folge und ermiidet die Truppe. Seine Anwendung
ist im allgemeinen nur dann berechtigt, wenn es
sich nach einem ZusammenstoBe darum handelt,
einer der Parteien Luft zu schaffen. Der Schieds-
richter bestimmt in solchen Fillen eine Linie, bis
zu der die zuriickgehenden Truppeneinheiten sich
zuriickzuziehen haben und unterbricht die Gefechts-
handlung so lange, damit diese die nétigen An-
ordnungen treffen koénnen. Das einem geworfenen

Truppenteil auferlegte Zuriickweichen bedingt
anderseits fiir den Gegner das voriibergehende
Anhalten. Dieser Halt milite auch in Wirklich-

keit gemacht werden, um die Verbiinde wieder zu
ordnen und das durch den Sturm gewonnene Ge-
linde zu besetzen.

* ¥ *

Diese neuen Schiedsrichtervorschriften giiben
wohl Anlal zu manchen Bemerkungen. Man ver-
zichtet  fiir heute darauf aus verschiedenen
Griinden. Hervorgehoben soll nur noch werden
die einfache Gestaltung des ganzen Apparates und
des gesamten Verfahrens, das Verponen jeder
Zifferntaktik und Additionsstrategie und der Grund-
satz moglichst geriiuschlosen und sparsamen Ein-
greifens durch vorgiingige Benachrichtigung. Je
ruhiger und zuriickhaltender sich schiedsrichter-
liche Tatigkeit abwickelt, umso erspriefilicher wird
sie fiir Manoververlauf, Truppen- und Fiihreraus-
bildung sein. -t.

Der Infanterist, ein Lasttriger.
Eine Entgegnung.

(Korrespondenz.)

In einer der letzten Nummern dieses Blattes
wurde, wenn auch in durchaus sachlicher Weise,
die Art einer Kritik unterzogen, wie die in der
Stabsanleitung vorgesehenen 6 kg per Mann
diesem abgenommen und auf den Kompagnie-
bagagewagen (der noch auf dem Papier steht)
verladen werden kénnten. Dabei wurde nicht nur
die vorgeschlagene Teilung des Tornisters in zwei
Taschen, von denen eben die eine jene 6 kg auf-
nehmen sollte, einer Kritik unterworfen, sondern
es wurde vor der KEntlastung des Infanteristen
liberhaupt gewarnt.

Nur die prinzipielle Frage der Entlastung ist
es, die dem Schreiber dieser Zeilen die Feder
erneut in die Hand driickt. Er hat in diesem
Blatte schon einige Lanzen fir die Entlastung des
Infanteristen eingelegt und man wird ihm nicht
verargen, wenn er heute wieder zur Feder greift,
wo die bereits erkampfte Position von den An-
hingern des Alten neuerdings soll zuriickerobert
werden. — Wir haben in jenen Artikeln den Nach-
weis zu leisten versucht, dafl die Entlastung des In-
fanteristen eine Forderung sei, der Gehor geschenkt
werden miisse, sobald man von ihm eine groBere
Beweglichkeit, mamentlich im Gefecht verlangen
wolle. Oder glaubt wirklich jemand im Ernst,
daB von einem Mann, der total 30 kg zu
tragen hat, jene erhchte Beweglichkeit verlangt
werden kann, die gerade eine kleine Armee sich
zu Nutzen machen sollte, um einen gréBeren, aber

schwerfilligeren Gegner durch die groere Mandovrier-
fahigkeit zu schlagen? Ein Mann, der das Tragen
nicht von Haus aus gewohnt ist, wird zum Last-
trager, wenn er eine solche Last tragen mull. Nur
mithsam keucht er dahin und wenn er gar bergauf
Laufschritt machen soll, so geht ihm der Atem
aus. Am griinen Tisch hat man damit freilich
nicht gerechnet und je weiter einer von jenem
Zeitpunkt sich entfernt hatte, wo er am cigenen
Leib die Wirkung jener 30 kg verspiiren konnte,
umso leichter nahm er es, wenn es galt, dem In-
fanteristen irgend einen neuen mehr oder weniger
wichtigen Gegenstand aufzubiirden. Aber an die
Entlastung dachten nur die, die mit der Truppe
zusammen lebten und tiglich aus der Nahe die
ungeheuerliche Wirkung jener Belastung erkennen
konnten. Man vergegenwiirtige sich nur z. B. als
Gegenstiick eine Entwicklung im Bataillon ohne
Gepiack. Wohl noch einmal so rasch geht sie vor
sich und wohl 10 km per Tag wird unser Mann
mehr maschieren, wenn wir ihm 6 kg vom Riicken
abnehmen. Nun wissen wir sehr wohl, dafl der
Infanterist immer neben der Waffe das wird mit-
tragen miissen, was er vor, im wund nach dem Ge-
fecht absolut braucht. Das ist die Munition, die
Zeltdecke, das Schanzzeug, Lebensmittel, Ersatz-
wische, ein warmer Lismer und das Gewehrputz-
zeug. Alles andere sind Dinge, die wir in der
Zeit, wo’s darauf ankommt, entbehren konnen.
Uebrigens ist vor dem Feinde sowieso keine Zeit,
um von allen jenen sekundiren Dingen, wie zweites
Paar Hose, Schuhe oder gar Kaput Gebrauch zu
machen. ,Was niitzt der Mantel*, sagt der
Soldatenwitz, ,wenn er nicht gerollt ist*. In der
Tat, dieses schwerste und hinderlichste Stiick, das
noch dazu im Regen 1—2 kg Wasser aufnimmt,
gehort fiir den Winter magaziniert. Im Sommer
wird es viel besser durch den wollenen und
{rockenen Lismer ersetzt. Wenn ein voilkommen
durchnifiter Mann seine Wische wechseln und
unter die nasse Blouse einen trockenen Lismer
anziehen kann, so ist er jedenfalls besser daran,
als wenn er iber die nasse Bluse den halbnassen
Kaput anzieht! Die Zeltdecke ersetzt im Kanto-
nement einigermafen die Biwakdecke, drauflen
dient sie dem Biwakieren. Diese Sitze diirften
unbedingt Geltung haben, schon deshalb, weil wir
alle jene sekunddren Dinge gewohnlich doch nur
dann auspacken konnen, wenn auch der Bagage-
train herangezogen werden kann. Warum sie aber
dann nicht von Anfang an diesem aufladen?

In  jener Kritik wird nun demgegeniiber die
Furcht ausgesprochen, es konnte bei einer Ueber-
raschung jener Teil des Gepackes verloren gehen,
sel es, daB die Bagagewagen den Weg verstopfen
und abgefangen werden, sei es, dall jenes Ge-
pack liegen bleibt. Wir sagen: Geschehe nichts
schlimmeres! Hingt unser Heil wirklich von dem
zweiten Paar Hosen oder dem Kaput oder den
Quartierschuhen ab? Keineswegs.

Solche voriibergehende Verluste kionnen wir im
eigenen Lande gut verschmerzen, wenn wir dafir
eine grofere Beweglichkeit wunserer Hauptwaffe
gewinnen. Uebrigens sind unsere Kommuni-
kationen nicht so spérlich und unsere Transport-
mittel nicht so schlecht, daB wir auf den Nach-
schub nicht rechnen kénnten. Vor allem fithren
wir auch keine Eroberungskriege, die uns weit
von uanserer Operationsbasis abfiihren.



	Die neuen französischen Vorschriften für den Schiedsrichterdienst

